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RS OGH 1999/9/28 4Ob217/99m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1999

Norm

EO §382 Z8 lita

Rechtssatz

Ab Zustellung des Ersturteils, mit dem der Klägerin weniger als der einstweilige Unterhalt (§ 382 Z 8 lit a EO)

zugesprochen wird, kann sich die Klägerin nicht mehr auf gutgläubigen Verbrauch der ihr aufgrund der Einstweiligen

Verfügung geleisteten Beträge berufen.
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